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Förderprogramm für angehende Pferdewirtschaftsmeister/innen 
Unterstützung während der Meisterprüfung Teil I 
 
Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im DRFV e.V. ermöglicht einer bestimmten Anzahl 
von angehenden PferdewirtschaftsmeisterInnen eine begleitende Unterstützung zur 
Meisterprüfung Teil I bei einem/r ausgewählten Ausbilder/in mit dem Ziel, die Fähigkeiten 
in den jeweiligen Fachgebieten zu verbessern. 
 
Es besteht die Möglichkeit, Unterstützung durch eine/n, mit der BBR abgestimmte/n, 
PferdewirtschaftsmeisterIn (MentorIn), zu erhalten. Mit diesem/r MentorIn wird das Projekt 
besprochen und weiterentwickelt.  
 
Die BBR gewährt den Teilnehmern eine vorher festgelegte Unterstützung für die Kosten des 
Mentors für max. 4-6 Termine mit bis zu vier Einheiten sowie die Unterbringungskosten für 
max. 2 Pferde (Erst- und ggf. Zweitpferd für die Meisterprüfung). 
Der Mentor stellt dem Teilnehmer für seine Leistungen eine Rechnung (pro Termin) aus. Der 
Teilnehmer begleicht diese Rechnungen und reicht sie entweder  nach jedem Termin oder 
zum Ende des Projekts Teil 1 zur Kostenübernahme bei der BBR ein.  
 
Dauer:  Innerhalb der Projektphase der Meisterprüfung Teil I (ca. 1 Jahr) 
 besteht die Möglichkeit, sich von einem Mentor unterstützen zu  
 lassen.  
Voraussetzung: Mind. 1 Jahr Mitglied der BBR ODER Nachzahlung eines Jahresbeitrags 
 und Eintritt in die BBR 

 Aktuelle Teilnahme an der Meisterprüfung Teil I. 
 
Ein Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm ist schriftlich an die Geschäftsstelle der BBR 
zu stellen. Folgende Angaben müssen enthalten sein: 
 

 Vorstellung eines Konzeptes über die Weiterbildungseinheiten (in Anlehnung an das 
Projekt der Meisterprüfung). Darin enthalten sind: 
o Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Email-Adresse 
o Zeitlicher Rahmen in dem die einzelnen Termine für Weiterbildung angestrebt 

werden (parallel zur Meisterprüfung Teil I.)  
o Kostenvoranschlag (mit Angabe der Kosten für den Mentor sowie Boxenkosten)  
o Benennung des Mentors in Absprache mit der BBR 

Der Mentor darf nicht direkt am Prüfverfahren des Stipendiaten beteiligt sein. 
 

Die Entscheidung auf Zulassung zum Förderprogramm trifft der Vorstand der BBR nach 
Maßgabe der vorhandenen Förderplätze sowie der eingereichten Unterlagen. 
 
Bundesvereinigung der Berufsreiter im DRFV e.V. 
Zum Steinbrink 1 
33775 Versmold 
05423-9516606 
geschaeftsstelle@berufsreiterverband.de 
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